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GEWERKSCHAFTLICHE
RUNDSCHAU

MONATSSCHRIFT DES SCHWEIZERISCHEN GEWERKSCHAFTSBUNDES
ZWEIMONATLICHE BEILAGEN: «BILDUNGSARBEIT» UND «GESETZ UND RECHT»

HEFT 6 - JUNI 1958 - 50. JAHRGANG

Die Gesamtarbeitsvertrige nach neuem Bundesgesetz

Wir geben nachstehend ein Referat unseres geschiitzten Mitarbeiters
Prof. Dr. Edwin Schweingruber wieder, das er kiirzlich vor dem
Erweiterten Zentralvorstand des Bau- und Holzarbeiterverbandes ge-
halten hat. Es stellt einen ersten wichtigen Kommentar zum neuen
Bundesgesetz iiber die Allgemeinverbindlicherklirung von Gesamt-
arbeitsvertriagen dar. Die darin enthaltenen praktischen Ratschlige sind
fiir alle an GAYV beteiligten Verbinde von ganz besonderem Interesse.

Redaktion <Gewerkschaftliche Rundschaus.

Der Vorentwurf zum Bundesgesetz (BG) iiber den Gesamtarbeits-
vertrag (GAV) und seine Allgemeinverbindlicherklirung (AVE)
vom Dezember 1950 wurde gleichzeitig mit demjenigen fiir das
allgemeine Arbeitsgesetz herausgegeben. Wihrend das Arbeitsgesetz
schubladisiert wurde, ging es mit dem Bundesgesetz iiber den GAV
und seine AVE, wenn auch langsam, vorwirts. Die Botschaft mit
Entwurf des Bundesrates datieren vom 29. Januar 1954. Der Gesetzes-
text, namentlich der Teil iiber den gewohnlichen GAYV, erlitt Ver-
inderungen in den Kommissionen und in den Riten, die die An-
nahme des Gesetzes sehr in Frage stellten. Immerhin wurde es, ohne
Begeisterung hiiben und driiben, am 28. September 1956 angenom-
men und, da das Referendum nicht ergriffen wurde, auf den 1. Ja-
nuar 1957 in Kraft gesetzt unter dem Titel Bundesgesetz iiber die All-
gemeinverbindlicherklirung von Gesamtarbeitsvertriigen, wobei in
unschéner Weise die Bestimmungen iiber den gewshnlichen GAYV als
Aenderungen des Obligationenrechts (OR), Artikel 322 ff., in den
SchluBbestimmungen des neuen Gesetzes untergebracht sind.

Die Aufgabe der Gewerkschaften

Auf die Entstehungsgeschichte soll nicht weiter eingetreten und
iiber das Gesetz kein kritisches Urteil abgegeben werden. Es stellt
sich fiir uns die Aufgabe, aus ihm herauszuholen, was méglich und
der Fortentwicklung der GAV forderlich ist und den Gefahren, die
sich darbieten werden, rechtzeitig auszuweichen oder die Stirn zu
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bieten. Im groBen und ganzen sind die Verbinde beim gewohnlichen
GAYV nicht eingeengt. Es besteht Vertragsfreiheit nach wie vor, und
keine Behorde mischt sich in die Vertragspraxis ein. Am ersten wird
aber bei der AVE ein behordlicher Druck im Hinblick auf die
Gestaltung der Vertrige zu erwarten sein, wenn auch in den fiinf-
viertel Jahren seit dem Inkraftireten des neuen Gesetzes amitlicher-
seits Toleranz geiibt worden ist. Das Biga wird wahrscheinlich doch
Gewicht darauf legen, daB die zur AVE angemeldeten Vertrige den
neuen Vorschriften entsprechen. Dabei darf den Beamten des Biga
Vertrauen entgegengebracht werden, denn der Wille, den Vertrigen
keine unnétigen Hindernisse in den Weg zu legen, ist unbedingt
vorhanden. Als Ueberblick iiber die Neuordnung sei auf den Aufsatz
von Dr. Walter Bigler in der Zeitschrift «Wirtschaft und Recht»,
1957, Heft 1, Seite 24 ff., verwiesen.
Zur Erorterung stehen folgende Abschnitte:

1. der «gewohnliche» GAV;

2. die Behandlung der AuBlenseiter;

3. der neue Typ gemiB8 Artikel 323" oder das micht ganz voll-
wertige «Kind ohne Namen»;

4. die AVE.
Der gewohnliche GAV

Beim gewdhnlichen GAV, zum Unterschied vom soeben erwahnten
Kind ohne Namen und zum Unterschied vom GAV mit AVE sind
am wenigsten Aenderungen in der Gesetzgebung zu registrieren
und in der Praxis zu erwarten. Nichts hindert die Vertragsparteien,
nach gewohnter Manier weiterzufahren. Wo paritdtische Kommis-
sionen, Kontrolleinrichtungen, Kassen, Sanktionen bei Widerhand-
lungen gegen den GAV nach bisheriger Art gefiihrt werden, ist das
nicht verboten, und bei gewohnlichen GAV mischt sich kein Auflen-
stehender ein. Einzig die Behandlung der AuBenseiter und der Bei-
tritt weiterer Verbinde zu einem GAYV bediirfen einer nihern Be-
trachtung.

Bessere Trennung der Hauptteile

Immer noch gilt es beim gewohnlichen GAYV, auseinanderzuhalten
einerseits die Bestimmungen iiber die einzelnen Dienstverhiltnisse,
auch Bestimmungen iiber das Arbeitsverhiltnis, Arbeitsnormen oder
Normativer Teil des GAV genannt, anderseits die Abmachungen,
welche Verpflichtungen und Rechte zwischen den Kontrahenten des
GAYV schaffen, schuldrechtliche Bestimmungen genannt. Immer noch
gilt die Faustregel, daB alles, was man aicht als Normen inter-
pretieren kann, durch die Vertragskontrahenten schuldrechtlich,
iiber die Einwirkungspflicht, durchgesetzt werden kann. Im neuen
Artikel 322 ist diese grundlegende Unterscheidung immer noch er-
kennbar. Hier kénnen zwei Anregungen eingeschaltet werden. Es
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sollte noch besser als bis jetzt im GAV der normative Teil (mit
den Arbeitsnormen) vom iibrigen Inhalt abgetrennt werden (Ab-
schnitt Arbeitsnormen, Abschnitt Verpflichtungen unter den Ver-
tragskontrahenten). Weiter kénnte eine besondere Kiindigung des
Abschnittes Arbeitsnormen eingefiihrt werden, neben der bisher
gebriduchlichen Kiindigung des ganzen GAV mitsamt allen Ein-
richtungen, Kassen, parititischen Kommissionen und Schieds-
gerichten und der Friedenspflicht. Diese Neuerung diirfte besonders
in Berufen, wo eine enge Zusammenarbeit besteht mit dem Wunsch,
auch bei Ausbruch einer Lohnbewegung die Beziehungen nicht ab-
zubrechen und die Funktionen der Kassen und Kommissionen nicht
in Frage zu stellen, zu empfehlen sein.

Normen sind zwingend

Es mag Normen geben, die ihrem Sinn nach giinstigere Einzel-
abreden ausschlieBen. Eventuell besteht UngewiBheit dariiber, was
iiberhaupt fiir den Arbeitnehmer «giinstiger» wire (Schwarzarbeit,
Abgeltung der Ferien mit Geld, die Kiindigungsfristen, Kompen-
sation von Ueberstunden und anderes mehr). Die Vertragskontra-
henten haben jedenfalls das Recht, im GAV zu erklaren, daf3 Ab-
weichungen von diesen Normen iiberhaupt unzulissig sind, und eine
solche Prizisierung des Sinnes ist zu empfehlen; denn sonst gilt die
Regel - die das neue Gesetz in Art. 323, Abs. 2, ausspricht —, daB Ein-

zelabreden, die fiir die Arbeitnehmer gunstiger sind, nicht gegen den
GAY verstoBen.

GAYV und Saldoquittung

Man beachte die Neuerung, die Art. 323, Abs. 3, mit Bezug auf die
Saldoquittung und damit zusammenhingende Fragen gebracht hat.
Bis einen Monat nach Austritt bleibt eine Saldoquittung ungiiltig
bzw. anfechtbar. Nachher ist ein Zuriickkommen nicht mehr mog-
lich. Vielleicht hat die Bestimmung auch noch die weitere Wirkung,
daB der Arbeitnehmer, der beim Austritt ohne Saldoquittung, aber
auch ohne Vorbehalt stillschweigend eine untertarifliche Auszahlung
in Empfang nimmt, gehalten ist, innerhalb des folgenden Monats
seine Anspriiche geltend zu machen, ansonst — wie fiir den Fall
einer unterzeichneten Saldoquittung — ein endgiiltiger Verzicht auf
Nachforderung anzunehmen ist; doch wird die Gerichtspraxis dar-
iiber zu entscheiden haben. Der Abschluf3 eines Vergleichs beim
Austritt oder kurz nachher kann Zweifel dariiber aufkommen lassen,
ob der Arbeitnehmer auf einen solchen Verzicht iiberhaupt noch
einen Monat lang zuriickkommen darf.

Die Vertragskiindigung

Ueber Form und Aufbau der gewéhnlichen GAV ist nicht Neues
zu sagen. Die Vertragskiindigung moge eindeutig erfolgen. Notigen-
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falls «kiindige» man «vorsorglich» und nicht etwa — wie auch schon
vorgekommen — mit den Worten: Sollte in den nichsten Wochen
nicht eine Verstindigung iiber die neuen Begehren stattfinden, so
hitte der GAV als gekiindigt zu gelten: Bei einer derartigen Erkla-
rung wissen die Parteien ja noch wochenlang nicht, ob nun eigent-
lich verbindlich gekiindigt sei oder nicht. Vor Einigungsamt kann
entweder sogleich ein neuer GAV unterzeichnet oder nur der
AbschluB eines solchen mit einem bestimmten Inhalt zugesagt
werden. Man lege auch hier Wert auf Klarheit. Zusatzabkommen
su einem GAV sind ohne weiteres giiltig, wenn die Schriftform
eingehalten wird. Nur kann auch hier im Interesse der Klarstellung
empfohlen werden, ausdriicklich zu sagen, daB das Zusatzabkommen
so lange giiltig sein soll, als der Hauptvertrag in Kraft bleibt. Oder
aber es muBl eine besondere Kiindigung in das Zusatzabkommen
eingebaut werden. Mit Bezug auf die Friedenspflicht ist, durchaus
im Sinne der bisherigen Praxis, auf Artikel 323%s, Absatz 2, hin-
suweisen. Im Absatz 1 des gleichen Artikels ist die fiir die Ver-
trige so besonders wichtige Einwirkungspflicht der Vertragsschlie-
Benden erwahnt.

Die Beteiligung anderer Verbinde

Wir fassen nun die Beteiligung anderer Verbinde am GAYV ins
Auge. Das Gesetz bezeichnet das nachtrigliche Dazukommen als
«Beitritt». Frither existierten keine gesetzlichen Regeln. Jetzt wird
einiges gesagt (Artikel 322, Absatz 4, 322ter, Absitze 1 und 2).
Man beachte: Ein Recht auf Beitritt hat kein Verband beim ge-
wohnlichen GAV. Die bisherigen Vertragskontrahenten kénnen ihn,
mit Einstimmigkeit, aufnehmen, aber auch zuriickweisen. Insofern
sind die Interessen der Kontrahenten gewahrt. Hingegen sagt das Ge-
setz, daB ein beigetretener Verband nach dem Beitritt zu den andern
Vertragsparteien «im Verhiltnis gleicher Rechte und Pflichten»
stehe (Artikel 322, Absatz 4). Diese Wendung ist im Gesetz stehen-
geblieben, trotzdem wihrend der Beratungen auf die Gefahr hin-
gewiesen wurde, daB ein solcher zusitzlicher Verband in Kommis-
sionen und ihnlichen Einrichtungen buchstiblich gleichviel Sitze
und Stimmen wie jeder andere beanspruchen méchte. Damit wiirde
eine paritiatische Kommission in einer ganz unannehmbaren Weise
verandert. Gemeint ist offenbar, daB der neue Verband nicht min-
deren Rechtes sein darf, daB er mitmachen kann wie die anderen,
aber, wo es um Sitze und Stimmen geht, proportional seiner aus-
gewiesenen Stirke. Es wird wichtig sein, dafl die maBgebenden
Gewerkschaften hier wachsam sind, schon bevor sie ihre Zustim-
mung zum Beitritt geben. Meldet der Spatz ungebiihrliche An-
spriiche fiir die Aufnahme ins Schwalbennest an, so sind diese
richtigzustellen oder es kann der Beitritt verweigert werden. Kann
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ein Beteiligter fiir sich allein den ganzen GAV kiindigen? Nach
dem Gesetz scheint dies der Fall zu sein (Artikel 322ter, Absatz 1),
doch deutet die Bestimmung an, daB im GAV eine andere Regelung
getroffen werden kann. Tatsichlich ist eine andere Regelung sehr
zu empfehlen. Wenn ein kleiner Verband den Beitritt erwirkt hat
und nachher mit seiner Kiindigung den ganzen GAV in die Luft
fliegen lassen konnte, wire den Kontrahenten, die den GAV
stiitzen, nicht gedient. Man kann im GAV vorsehen: Kiindigt ein
beigetretener Verband den GAYV, so besteht dieser fiir die iibrigen
beteiligten Verbinde weiter.

Die Behandlung der AuBenseiter

Ueber die Behandlung der AuBenseiter beim gewshnlichen GAV
ist folgendes zu beachten. Die Abmachung in einem GAV, wonach
die beteiligten Arbeitgeber die im GAV vorgesehenen Arbeitsbe-
dingungen in ihren Betrieben auf alle ihre Arbeitnehmer anwenden
sollen, ob organisiert oder nicht, ist weiterhin zuldssig. Sie wird von
den GAV-Kontrahenten kontrolliert und nétigenfalls mit Einwir-
kung auf die fehlbare Firma durchgesetzt. Wie bisher, kann der
AuBenseiter daraus keinen personlichen verfolgbaren Rechtsan-
spruch ableiten, also nicht persénlich vor Gewerbegericht den
Tariflohn einklagen. In jiingster Zeit haben kantonale Gerichte und
in einem Fall auch das Bundesgericht in diesem Sinn entschieden.
Die Entscheide sind durchaus richtig, und es ist weiterhin darauf
zu achien, daB die Klausel nicht als ein Geschenk an die Unorga-
nisierten aufgefaBt und angewendet wird. -

Daneben gibt es aber beim AuBenseiter einen regelrechten
Anschluf3 an einen gewshnlichen GAV (Artikel 322%5), und hierfiir
beschwert das Gesetz die Praxis mit gewissen Formalititen. Die
AnschluBerklirungen (praktisch die AnschluBlgesuche), desgleichen
die Zustimmung seitens der Vertragskontrahenten (Verbands-
beschliisse, Vorstandsbeschliisse, eventuell Erklirung der Parita-
tischen Kommission) haben ebenfalls schriftlich zu erfolgen (!),
verfiigt Artikel 322ter, Absatz 2. Der richtig Angeschlossene hat —
das ist eine Neuerung, siehe Artikel 322", Absatz 1 — aus dem GAV
die vollen Rechte als beteiligter Arbeitnehmer (Klagerecht, norma-
tive Wirkung). Klappt es mit den Formalititen nicht (Revers-
erklirungen von Arbeitnehmern oder von Arbeitgebern nach bis-

heriger Gepflogenheit), so mangelt es wohl an der gesetzlichen
Vollstreckung. Die Lage bleibt unklar.

Erzwingung von Anschliissen

Wichtig ist, daB ein AnschluB unter Auferlegung eines Solidari-
tatsbeitrages angingig ist (Artikel 322, Absatz 2) und eine Ab-
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sperrklausel zur Erzwingung von Anschliissen (Vertragstreue als
Voraussetzung der Beschiftigung) gegeniiber Arbeitgebern und
Arbeitnehmern, die nicht organisiert sind, im Prinzip nach den
Gesichtspunkten iiber den zuldssigen Boykott nicht verboten ist.
Zwang zur Anerkennung eines GAV ist grundsitzlich — mit dem
Bundesgericht — zu unterscheiden vom Organisationszwang (Zwang
zum Eintritt in einen Verband), der gemif8 Absatz 4 des zitierten
Artikels nichtig erklirt wird. Die Bedeutung des AnschluBzwanges
fiir viele Berufszweige als Mittel zur Aufrechterhaltung einer wah-
ren Berufsgemeinschaft muB unterstrichen werden. Gewisse Wiin-
sche, die von seiten des Biga etwa vorgebracht werden, seien zur
Nachachtung empfohlen: Sorgfiltige Redaktion, iibersichtliche Ein-
teilung der GAV-Bestimmungen in Artikel oder Ziffern, Bedenken
gegen das Sammeln von Firmaunterschriften im Anhang an einem
GAV, ohne daB abgeklirt ist, ob das Anschliisse oder separate Fir-
menvertrige oder ein Mittelding sind. Gegenunterschrift der Gewerk-
schaft nicht vergessen!

Vertragsgemeinschaft

Erliuterungen zum neuen Gesetz sind wohl am nétigsten zur An-
wendung des neuen Artikels 323", des Kindes ohne Namen mit deut-
lichen Geburtsfehlern, nachdem die bei der Vorberatung verwen-
dete Bezeichnung «Vertragsgemeinschaft» unterdriickt wurde und
dem Randtitel «Gemeinsame Durchfiihrung» Platz machen muBte.
Hervorzuheben ist vorweg, daB diese neuen Bestimmungen fakul-
tativ, nicht obligatorisch Anwendung finden. Nichts hindert die
Parteien, wie bisher mit Kontrollen und anderen Einrichtungen wei-
terzufahren, wobei sie wie bisher gewisse Unsicherheiten in der
juristischen Konstruktion in Kauf nehmen. Das gilt fiir den «ge-
wohnlichen» GAV. Sie kénnen aber schon beim gewohnlichen GAV
Gebrauch machen von Artikel 323, namlich einen gemeinsamen
Anspruch auf Einhaltung des Vertrages gegeniiber den einzelnen
Arbeitgebern und Arbeitnehmern nach MaBgabe des Kataloges
a bis ¢ vorsehen, sie konnen auch die Einhaltung der Friedens-
pflicht jedem einzelnen vorschreiben (Wahrung des Arbeitsfrie-
dens). Die Gewerkschaften haben bis jetzt gezogert, sich mit dem
neuen Typ zu befassen. Vielleicht wird der neue Typ doch noch in der
Vertragspraxis als «Vertragsgemeinschaft im Sinne von Artikel 323 ter
OR>» bezeichnet, oder in den GAV wird der Satz aufgenommen: «Die
Parteien werden die Einhaltung dieses GAV gegeniiber jedem betei-
ligten Arbeitgeber und Arbeitnehmer im Sinne von Artikel 323%%r
durchsetzen. Sie beauftragen die Parititische Kommission mit dieser
Durchsetzung. Die Parititische Kommission ist demgemif be-

fugt . . .» Solche Klauseln diirften geniigen.
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Eine notwendige Ermiéichtigung

Ein besonderes Hindernis wird vorderhand in der Gesetzeshestim.-
mung bestehen, wonach solche Vereinbarungen nur getroffen wer-
den kénnen, wenn die Vertragsparteien durch die Statuten oder
einen BeschluB des obersten Verbandsorgans ausdriicklich hierzu
ermichtigt sind. Im Hinblick darauf ist es ratsam, daf3 die Zentral-
verbinde unverziiglich einen Verbandsbeschlufl fassen, durch den
der Zentralvorstand und die Sektionen ermichtigt werden, nach
ihrem Gutfinden GAV im Sinne von Artikel 323t OR abzuschlieBen.
Bei nichster Gelegenheit wiren dann die Statuten entsprechend zu
erginzen. Diese Anordnungen nicht sofort zu befolgen, mag beim
gewohnlichen GAV keine schwerwiegenden Folgen nach sich ziehen.
Anders bei einem GAYV, der zur AVE angemeldet werden soll. Hier
wird die zustindige Behorde das Recht und die Pflicht haben, dem
Gesetz Nachachtung zu verschaffen und die Moéglichkeit, die Kon-
trahenten dazu zu zwingen.

Gleichbleibende Voraussetzungen fiir die AVE

Die Allgemeinverbindlicherklirung gibt AnlaB zu folgenden Be-
merkungen: Das Verfahren hat nicht geiindert. Die Voraussetzungen
einer AVE sind ebenfalls im ganzen gleichgeblieben. Wo Kassen,
Kontrollen, Kommissionen, Arbeiterkommissionen, BuBen und an-
dere Sanktionen wie Strafzuschlige von 25 Prozent bei Lohnnach-
forderungen vorgesehen sind, ist zu erwarten, daB das Biga oder die
zustindige kantonale Behérde verlangen wird, daB der vorgelegte
GAV gemiB dem Gesetz ausdriicklich auf den Artikel 323ter Bezug
nimmt (siehe Artikel 3). Gleichzeitig hat die Behorde das Recht,
den Nachweis dafiir zu verlangen, daB die statutarische Grundlage
oder der Beschlu8 des obersten Verbandsorgans gegeben ist.

Bedenken erweckt die weitere Absicht der Behorden, bei der
Ermittlung des Quorums strenger als bisher einzelne Arbeitgeber
und Arbeitnehmer nur dann mitzuzihlen, wenn ihre «Beteiligung»
in der Form von Anschliissen nachgewiesen wird. Diese amtliche
Praxis konnte sich auf den Buchstaben des neuen Gesetzes berufen
(Artikel 2, Ziffer 3), doch ist vorldaufig zu bezweifeln, daB der Ge-
setzgeber wirklich beabsichtigte, das Zustandekommen des Quorums
auf diese Weise zu erschweren. Dieser Punkt wird vorkommenden-
falls einer griindlichen Erérterung bediirfen.

Die Gewerkschaften bleiben die Triger der Vertrige

Allen diesen Ausfiihrungen kann entnommen werden, daB eine
Fortentwicklung der GAV moglich sein wird, daBB die Gewerkschaf-
ten sich bewuBt bleiben miissen, daB sie, praktisch gesehen, die Tri-
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ger der Vertrige nach Form und Inhalt bleiben. Tuchfiihlung mit
anderen Berufsorganisationen empfiehlt sich. Aus dem Gesetz ist
herauszuholen, was moglich ist. Abgesehen von der ausgewiesenen
Stirke der Organisation, ist weiterhin fiir die Funktionire das Feld
frei, um Einsicht, Rechtskenntnisse und Erfindungsgaben am Griinen
Tisch und gegeniiber den Amtsstellen, vor und nach dem Abschluf}
der Vertrige, wirksam einzusetzen.

Prof. Dr. Edwin Schweingruber.

Die Produktionsentwicklung in der Landwirtschaft

Von 1939 bis 1954 /55 ! nahm die Produktion der schweizerischen
Landwirtschaft mengenmiBig um 15 Prozent zu. Wiahrend desselben
Zeitraums verringerte sich die Zahl der landwirtschaftlichen Er-
werbstitigen um rund 10 Prozent ?. Die pro Erwerbstitigen produ-
zierte Menge hat damit um rund 28 Prozent zugenommen. Mengen-
miBig hat sich damit die Produktivitit erheblich verbessert.

Stellt man jedoch nicht auf die Produktionsmenge, sondern auf
den Produktionswert ab, so ergibt sich ein weniger giinstiges Bild.
Der Endrohertrag der Landwirtschaft stieg zwar von 1939 bi:
1954./55 von 1,289 auf 2,565 Milliarden Franken oder um 99 Prozent.
Wihrend derselben Jahre trat jedoch auch bei den Produzenten-
preisen eine Zunahme von 94 Prozent ein. Zu Produzentenprei-
sen von 1939 berechnet nahm der Endrohertrag damit noch um
ganze 3 Prozent zu. Weil die Zahl der Beschiftigten riicklaufig war,
stieg allerdings der Endrohertrag pro Beschiftigten, zu Produzenten-
preisen von 1939 berechnet, um 14 Prozent. Die Verinderung der
Produktionsrichtung hat damit immerhin die Halfte der mengen-
miBigen Produktivitatssteigerung zunichte gemacht.

Dies kommt auch deutlich im Endrohertrag pro Mengeneinheit
sum Ausdruck. In Preisen von 1939 berechnet sank er von 1939 bis
1954 /55 um volle 10 Prozent.

Wie die nachfolgend angefiihrten Zahlen zeigen, ist dieser Riick-
gang des Endrohertrages pro Mengeneinheit nicht etwa auf eine
Verschiebung des Verhiltnisses der tierischen zur pflanzlichen Pro-
duktion zuriickzufiihren, sondern innerhalb beider Hauptproduk-
tionsrichtungen zeigt sich dieselbe Erscheinung, daB der Endroh-
ertrag pro Mengeneinheit um rund 10 Prozent zuriickging. Die
mengenmiBige Steigerung der Produktion wurde zum Teil nur

1 Durchschnitt der beiden Kalenderjahre.

2 Volkszihlung von 1941 und 1950. Nach den provisorischen Ergebnissen der
Betriebszihlung scheinen von 1950 bis 1955 keine groBeren Veridnderungen
eingetreten zu sein.

176



	Die Gesamtarbeitsverträge nach neuem Bundesgesetz

